
Ä12

Antrag

KjG Bundesrat Frühjahr 2023

 Antragsteller*innen: Bundesleitung

 Titel: Ä12 zu A2: Friedenspolitische Positionierung

der KjG

Antragstext

Von Zeile 65 bis 66 löschen:

Für den Fall, dass die Rolle von Aggressor und Betroffenem nicht klar auszumachen ist,

sollen keine Waffen und Munition exportiert werden.

Begründung
Für uns logische Fortführung von Ä11. Die Charta definiert deutlich, dass keine

individuellen Handlungen zur Wahrung des Weltfriedens vorgenommen werden, die

nicht durch den Sicherheitsrat als notwendig erachtet werden. Diese kollektive

Verantwortung einzuhalten erachten wir als sinnvoll.

UN-Charta: https://unric.org/de/charta/
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